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Geltendes Recht Arbeitsversion

Nachtrag II zum Polizeireglement vom 16. November 2004

I.

Der Erlass SRS 412.11 (Polizeireglement vom 16. November 2004) (Stand 
1. März 2011) wird wie folgt geändert:

Art.  5bis

Bettelverbot

1 Das Betteln ist verboten. 1 Es ist verboten:

a) in organisierter Art und Weise zu betteln;

b) andere Personen zum Betteln zu schicken;

c) beim Betteln täuschende oder unlautere Methoden anzuwenden.

2 Es ist verboten, im öffentlichen Raum oder an allgemein zugänglichen Orten zu 
betteln und dabei die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung zu stören, na-
mentlich:

a) in aufdringlicher oder aggressiver Weise zu betteln;

b) innerhalb von fünf Metern um Ein- und Ausgänge von Bahnhöfen sowie inner-
halb von fünf Metern um Haltestellen des öffentlichen Verkehrs zu betteln;

c) innerhalb von fünf Metern um Geld-, Zahlungs- und Fahrkartenautomaten oder 
Parkuhren zu betteln;
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d) innerhalb von fünf Metern um Ein- und Ausgänge von Ladengeschäften, Ban-
ken, Poststellen, Museen, Theatern, Kinos, Wohn- und Bürogebäuden oder öf-
fentlichen Gebäuden, Einrichtungen und WC-Anlagen zu betteln;

e) innerhalb von fünf Metern um Ein- und Ausgänge von Hotels, Restaurants so-
wie auf oder innerhalb von fünf Metern um deren Boulevardbereiche zu betteln;

f) auf Märkten sowie innerhalb von fünf Metern um Verkaufsstände zu betteln;

g) in öffentlichen Gärten, Friedhöfen, Spielplätzen, Schulanlagen, Unterführungen 
sowie innerhalb von fünf Metern um deren Ein- und Ausgänge zu betteln.

3 Die strafrechtliche Ahndung in den Fällen von Art. 5bis Abs. 2 lit. b - g setzt eine 
wiederholte Widerhandlung voraus. Bei erstmaliger Tatbegehung sind eine Ver-
warnung oder gegebenenfalls eine Wegweisung bzw. Fernhaltung gemäss Poli-
zeigesetz auszusprechen.

II.

          Keine Fremdänderungen.

III.

          Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieses Reglement untersteht dem fakultativen Referendum. Der Stadtrat be-
stimmt das Inkrafttreten.1)

[Ort]

Im Namen des Stadtparlaments
Der Präsident:
Vica Mitrovic
 

1) Inkrafttreten: xxx.
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Der Ratssekretär:
Manfred Linke


